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Amtliches

Kreis - W Hl « tt
für de« Unterlahnkreis.

Amtliche- Blatt für die Bekanntmachungendes Landratsamtes und des Kreisausfchusse».
_Diez , Tamsrag den LU. Dezember 191SNr. 835

Bekanntmachung.
Gegen die Dczemberabschnitbe der Kreiszuckerkarr'en kön¬

nen in den Geschäften, in denen die Bestellscheine «bze-
ae&ett worden sind,

750 Gramm Zucker oder Kandis
entnommen werden.

Dtez, den 17. Dezember 1919.
Kreiszuckerstelle

T --Nr . II. 12167 . Diez,  den 18. Dezember 1919
Krkanntmachmrg.

betreffend Vornahme der Kreistagswahlen.
1. Allgemeines.

1. Die Wahlen der sämtlichen KreistagsabgeurKneteu fin¬
den am 1. Februar 1920  statt.

2. Wählbar in den Städten ist jeder im Besitze des Ge¬
meindewahlrechts befindliche Einwohner der im Unter¬
lahnkreise gelegenen Städte.

3. In den Wahlbezirken der Landgemeinden ist wählbar
jeder wahlberechtigte Einwohner einer im Unterlahnkreise
gelegenen Landgemeinde.

4. In beiden Fällen der Nr . 2 und 3 ist ein mindestens
sechs Monate  langer Wohnsitz im Unterlahnkreise er¬
forderlich . (§ 6 der Verordnung vom 18. Februar 1919,

' Gesetzsammlung Seite 23).
2. Vornahme der Wahl in den Städten Diez

und Nassau.
5. Der Zeitpunkt (Stunde ) des Beginns und der Ort der

Wahl wird gemäß der Bestimmungen der Städteordnung
vom Bürgermeister festgesetzt. Ter Beginn muß inner¬
halb der Zeit von 9 Uhr vormittags und 8 Uhr abends
liegen.

6. Im übrigen hat die Wahl lt . 8 62 der Kreisordnung Mch
dem dieser beigefügten Wahlreglement stattzufinden und
zwar durch die Stadtverordnetenversammlung nach abso¬
luter Stimmenmehrheit unter Vorsitz des Bürgermeisters,
der aber kein Sttmmrecht hat . Auch der Magistrat hat
kein Sttmmrecht , sofern ein Mitglied des Magistrats nicht
gleichzeitig auch Stadtverordneter ist.
3. Vornahme der Wahl in Freiendiez.

7. Für die Wahl in Freiendiez gilt das unter 2 Bestimmte
mit der Maßgabe , daß anstelle der Bestimmungen der
Städteordnung diejenigen per Landgemeindearonung , an¬
stelle der Stadtverordnetenversammlung die Gemeinde¬
vertretung tritt . ' f ,

Nicht wahlberechtigt sind die Mitglieder des Gemeinde¬
rates und der Bürgermeister , sofern sie nicht gleichzeitig
Gemeindeverordnete sind.

4. Vornahme der Wahl in der Stadt 'Bad ' Ems.
8. Die Wahl erfolgt durch die Stadtverordneten -Versamm-

lung unter Vorsitz des Bürgermeisters , der kein Stimm¬
recht hat . Jeder Stadtverordnete hat eine Stimme . Der
Magistrat hat kein Stimmrecht , sofern nicht ein Mitglied
des Magistrats gleichzeitig auch Stadtverordneter ist. Die
Wahl erfolgt nach den Bestimmungen über die Verhält¬
niswahl . ' <

9. Der Bürgermeister hat spätestens am 27 . Dezember
1919  zur Einreichung von Wahlvorschlägen durch eine
Bekanntmachung im Amtlichen Kreisblatt aufzufordern.

59 « ZttyrgKUg

In der Bekanntmachung sind die Tage anzngeben , an
denen spätestens die Wahldorschläge einzureicben und
etwaige _Verbindungen von Wahlvorschlägen zu erklären
sind. Die Wahlvorschläge dürfen nicht mehr Namen ent¬
halten , als Abgeordnete in deni Wahlbezirk zu wählen
sind.

10. Die Wahlvorschläge sind spätestens am 14 . Januar
1920 nachmittags 6 Uhr (westcuropäische
Z e i t) dem Bürgermeister einzureichen.

11. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens drei Wahl¬
berechtigten (Stadtverordneten ) unterschrieben sein.

12. Gleichzeitig mit den Wahlvorschlägen sind schriftliche
, Annahmeerklärungen der Vorgeschlageuen vorzuregen.

13. Verbindung von Wahlvorschlägen sind gemäß der Wahl¬
ordnung für die Wahlen zur deutschen Nottonaldersamm-
lung vom '30. November 1918 zulässig und sp ätesteus
am 14 . Januar 1920 nachmittags 6 Uhr
(westeuropäische Zelt)  zu erklären.

14. Mängel der Wahlvorichläge und ihrer Verbindungen kön¬
nen nur bis zum 20 . Januar 1920 , nachmit¬
tags 6 Uhr ( westeuropäische  Zer 't) beseitigtwerden.
Bis zum selben Zeitpunkt müssen Bewerber , die auf

mehreren Wahlvorschlägen benannt sind, dem Bürger¬
meister erklären, für welchen Wahlvorschlag si- sich eirt-

_ Meiden.
15. Ein Wahlvorstand ist zu bilden aus dem Bürgermeister,

vier Beisitzern , und einem Schriftführer . Ferner sind
zwei stellvertretende Beisitzer zu bestimmen , dir bet 'Be-
hrnderung der Beisitzer für diele einzutreten haben.

Beisitzer, Stellvertreter und Schriftführer sind von der
Stadtverordnetenversammlung aus rhr«>r Mitte zu
wählen.

16. Der . Wahlvorstand hat sämtliche zugelassenen Wählvor¬
schläge in der Form , in der sie zuaelasien werden, aber
unter Weglassung der Namen der Unterzeichner und Ver¬
trauensmänner , spätestens am 24 . Januar l92ü  im
Amtlichen Kreisblatt bekannt zu machen.
Jeder Wahlvorschlag ist nach dem ersten Bewerber zu

bezeichnen. > ■
17. Die Stimmzettel müssen von weißem Papier sein Sie

sollen 9 :12 Zenttmeter groß sein und und von dem
Wähler in einem mit amrlichem Stempel versehenen

lttnschlag von der Größe 12 :15 Zenttmeter abzugeben.
18-®T€, inntsetter brauchen nur den ersten- Namen des

Wahlvorschlages zu tragen . \
19. Für die Ermittelung des Wahlergebnisses gilt das in

8 51 der Wahlordnung vom 30. November 1918' anae-
ordnete Verfahren.

20. Die Prüfung der Umschläge und Stimmzettel sowie die
Feststellung und mündliche Bekansttaabe des Wahler-
gebnisses hat sofort durch den Wahlvorstand zu ersoiqen.

21. Die Wahlverhandlung einschließlich der Ermittelung des
Ergebnisses (Ziffer 20) ist öffentlich.

22. lieber die Wahl ist eine Niederschrift aufzunehmen.
23. Im übrigen gelten die Bestimmungen der Wahlordnung

vom 30. November 1918 mit der Maßgabe , daß anstelle
des Wahlkommissars der Bürgermeister tritt , und an¬
stelle des Wahlausschusses der laut obenstehender Ziffer
15 gebildete Wahlvorstand.

5. Vornahme der Wahr im Wahlverbande der
Landgemeinden mit Ausnahme von Freien¬

diez . r
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24. Die Wahl erfolgt nach den Bestimmungen über dis Ver¬
hältniswahl.

25. Wahlberechtigt sind alle km Besitze der deutschen Retchs-
nngehörigkeit und der bürgerlichen Ehrenrechte befind¬
lichen Männer und Frauen , welche das zwanzigste Le¬
bensjahr vollendet haben, seit mindestens 6 Monaten im
Kreise wohnen und weder entmündigt sind, noch unter
vorläufiger Vormundschaft stehen, soweit sie in der Wäh¬
lerliste ihrer Wohnsitzgemeinoen (Stimmbezirk ) verz.ich-
net sind.

26. Ein Wahlberechtigter, der inzwischen seinen Wohnsitz
nach _einer anderen Landgemeinde verlegt hat , ist be¬

ruszustellenden Besch. ,
nigung an seinem neuen Wohnsitz nachträglich in die Wäh¬
lerliste aufnehmen zu»lassen.

27. Jede Landgemeinde bildet einen Stimmbezirk.
28. Als Wahlvorsteher und deren Stellvertreter in den

Stimmbezirken werden der Bürgermeister und rhre Srell-
rtreter ernannt.

Ter Wahlvorsteher ernennt aus der Zahl der Wahlbe¬
rechtigten des Stimmbezirks zwei bis vier Beisitzer und
einen Schriftführer.

29.Als Wahlkomissare  für vre vier Wahlbezirke sindernannt:
Wahlbezirk A : Bürgermeister Thielmann -Flachr,
Wahlbezirk B : Bürgermeister Wagner-Altendiez,
Wahlbezirk C : Bürgermeister Geiß-Katzenelnbogen,
Wahlbezirk D : Bürgermeister Nau-Bergn .-Scheurrn*

zu Stellvertretern : i
Wahlbezirk A : Bürgermeister Seibel -Holzberm,
Wahlbezirk B : Bürgermeister Achenbach-Hirschberg,
Wahlbezirk C : Bürgermeister Wolf-Kördorf, ,
Wahlbezirk D : Bürgermeister Winter -Singhosen.

39. Tie Wahlkommissare haben spätestens am 27 . D e-
z e m b e r 1919  zur Einreichung von Wahlvorschlägen im
Kreisblatt auszufordern.

31. Die Wahlvorschläge sind bei dem zuständigen Wahltom-
missar spätestens am 14 . Januar  1920 , nach-
m i tt ags 6 Uhr (weste ur 0 p äisch  e Z eit)  einzu-
rcichen ,

32. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 15 zur Aus¬
übung der Wahl berechtigten Personen des betreffenden
Wahlbezirks unterzeichnet sein.

33. Mehrere Wahlvorschläge können miteinander verbunden
werden. Die Verbindung muß 'von den Unterzeichnern
der betreffenden Wahlvorschläge oder ihren Bevolünäch-
tigten übereinstimmend spätestens am 1 4, I anuar
1920 , nachm . 6 Uhr (westeurop. 'Zeit ) beim
Wahlkommissar schriftlich erklärt werden.

34. Mängel der Wahlvorschläge und ihrer Verbindungen kön¬
nen nur bis zum 20 . Januar 1920 , nachmittags
6 Uhr (w e st e u r 0 p. Zeit)  beseitigt werden
Bis zum selben Zeitpunkt müssen Bewerber , die auf

Mehreren Wahlvorschlägen benannt sind, dem Wahlkom¬
missar erklären, für welchen Wahlvorschlag s:e sich ent¬
scheiden.

35. Der Wahlausschuß hat spät eit e n s am 2 4. Januar
19 20  die zugelasseneu Wahlvorschläge in der Form , in
der sie zugelassen werden, unter Wealassung der Namen
der Unterzeichner und Vertrauensmänner im Kreisblatt
für den Unterlahnkreis zu veröffentlichen.

36. Die Wahlvorschläge dürfen nicht mehr Namen enthalten,
als Abgeordnete in dem Wahlbezirk zu wählen sind.

37. Auf die Ermittelung des Wahlergebnisses finden das im
£ 51 der Wahlordnung vom 30. November 19i8 vorge¬
schriebene Verfahren Anwendung.

38. Im klebrigen gelten die Bestimmungen der Wahrord¬
nung für die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen
Nationalversammlung vom 30. November 1918.

Ser Borfitzende des KreisausMusscs.
& B.r

Scheuer «.
Gesehen und genehmigt:

Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreisrs.
.Chatras,  Major.

Uepuvligus Franqaise.
Administration des Territoires

Allemands Occupes.
Cercle d’Unterlahn
(Hesse-Nassau ).

Bekanntmachung.
An jd»ie Herren Großkaufleute und Industriellen!
Im Nachgang zu den Listen vom 26. und 31. Oktober wird

mitgeteilt , 1-jaß folgende Fabrikate hinzuzufügen sind:
Möbel , Möbeldekoratton , Orthopädie — Bandagen . Ver-

tandartikel , Nähmaschinen Fischerei- und Jagdartikel , Ab¬
fälle von Baumwolle , gebleichter Baumwolle , halbfertiger und
Rohbaumwolle , Gesalzene und Rohhäute , Schuhleder , Leder¬
waren , Gerbstoffe, Hanfgewebe, Jutesäcke, Jute - oder Hanf¬
seilwerk, Farben und Lacke.

Großkaufleute oder Industrielle des Kreises, die sich für
Ein - ichder Verkauf oben angegebener Erzeugnisse interessieren,
werden gebeten, sich an die Kreismilitärderwaltung zu wenden,
die ihnen einen Fragebogen zum Aussü .l-' n übersendet, um
ihnen Gelegenheit zu bieten , mit französischen Kaufkeuten in
Verbindung zu treten.

Diez,  Uen 17. Dezember 1919.
Der .Chef der Militärverwaltung des llnkerlatznknelses.

Chat ras,  Major.

J .-Nr . II. 11884 . Diez,  den 12. Dezember 190
Ar» die Magistrate ia Diez, Nassau und Bad <fm«
und die fetten  Bürgermeister der Landgemeinden

Betrifft : Die Ausführung des Jmpfge-
schästs im Jahre  1920.

Ich ersuche Sie , mir bis spätestens 10 . Januar
k. Js . die Zahl der Erft - und Wiederimpflrnge getrennt
mitzuteilen.

Auch ist mir zu berichten, ist welchem Lokal die Impfung
stattffnden soll.

Die Festsetzung der Impf - und Nachschautermine und die
Namen der Jmpfärzte werden später bekannt gegeben.

Wegen Aufstellung der Jmpflisten ergeht später Ver¬
fügung.

Lere Land rat
I . B. ,

euerL
Gesehs» «nd genehmigt.

Der Chef der Militärverwaltung des llstrrlatznzreijr «.
Lhatras.  Major-

<8ekarnrt« acha«G.
betreffend Aufhebung des Verbots des An- und Verkaufs

von Zucht- und Nutzvieh.
Die Bekanntmachung dom 21. Oktober ds. Js . — B.

2194 — betr . Verbot des An- und Verkaufs von Zncht-
uwd Nutzvieh wegen Viehlieferungen an die Alliierten , 'Amts¬
blatt der Regierung in Wiesbaden S . 293, für den Stadt¬
kreis Frankfurt a. M . S . 293 und für die Landwirtschafts¬
kammer S . 181 wird aufgehoben und tritt am 15. Dezember
ds. Js . außer Kraft.

Zur Vermeidung von Jrrtümern weisen wir darauf hin.
daß alle bisherigen Bestimmungen über die Bekämpfung
des Schleichhandels und der Viehverschiebungdurch die Auf¬
hebung des vorgenannten Verbotes nicht berührt werden.
Insbesondere sind aufs genaueste zu beachten:

1. Die Anordnung der Landeszentralbehörden vom 27. De¬
zember 1917 betr . die Ein - und Ausfuhr von Zucht- und
Nutzvieh und die dazu von der Bezirkssleisch stelle und
den Kommunalverbänden erlassenen Anordnungen.

2. Tie Bekanntmachung der Bezirksfleischstelle über den
Handel mit Vieh vorn 26. Mar 1918 — B. All 2077 —
und-vom 17. Mai 1919 — B . 1082 — und die von den
Kommunalverbänden hierzu erlassenen ' Anordnungen
über die Genehmigungspflicht von Viehveräußerungen
und über Transportscheine (Geleitscheine).

Gezirksfleifchstellef. d. Stegieruugsbezirk Wiesbaden
Sex Vorsitzende
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